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(54) Verfahren zum Aufrichten einer Faltschachtel aus einem einteiligen Kartonzuschnitt

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Aufrichten einer Faltschachtel aus einem einteili-
gen Kartonzuschnitt, der schlauchförmig um das zu ver-
packende Produkt herumgefaltet wird.

Der Faltvorgang erfolgt dahingehend, daß der ebe-
ne Zuschnitt (16) im Bereich des Deckelabschnitts (2)
oberhalb des zu verpackenden Produkts (17) angeord-

net wird, zwei Seitenwandabschnitte (3, 6) um jeweils
90° gefaltet werden, ein Bodenabschnitt (1) und ein
Lappenabschnitt (8) jeweils um 90° gefaltet werden so-
wie das Falten von Stirnwandabschnitten (10, 11) je-
weils um 90° erfolgt. Das Anordnen und Falten des Zu-
schnitts geschieht während der vorgenannten Verfah-
rensschritte bei kontinuierlicher Förderung des Zu-
schnitts und des Produkts.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
richten einer Faltschachtel aus einem einteiligen Kar-
tonzuschnitt, wobei der Kartonzuschnitt schlauchförmig
um das zu verpackende Produkt herum gefaltet wird.
[0002] In der Praxis finden auf vielfältige Art und Wei-
se gestaltete einteilige Zuschnitte aus Karton zum Her-
stellen einer Verpackung Verwendung. Die einzelnen
Abschnitte des Kartons, die über Faltlinien verbunden
sind, werden in aller Regel im rechten Winkel zueinan-
der gefaltet und, soweit erforderlich, miteinander ver-
klebt. In aller Regel wird erst in diesem Zustand das Pro-
dukt in die teilweise hergestellte Verpackung eingelegt
bzw. eingegeben, und dann die Verpackung vollständig
geformt und hierbei verschlossen. Es ist auch bekannt,
Produkte im sogenannten Wrap-Around-Verfahren zu
verpacken. Dies bedeutet, daß nicht das Produkt in die
teilweise hergestellte Verpackung eingelegt wird, son-
dern die Verpackung um das Produkt geformt wird.
[0003] Aus dem DE-GM 19 72 459 ist ein einteiliger
Zuschnitt aus Karton zum Herstellen einer Verpackung
im Wrap-Around-Verfahren bekannt. Dieser Zuschnitt
ist entsprechend dem bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren Verwendung findenden einteiligen Zuschnitt aus-
gebildet. Dort wird der Zuschnitt auf eine Unterlage ge-
legt und das zu verpackende Produkt auf dem Boden-
abschnitt des Zuschnitts plaziert. Anschließend werden
Seitenwandabschnitte, Lappenabschnitte, Stirnwand-
abschnitte und der Deckelabschnitt des Zuschnitts ge-
faltet, so daß eine das Produkt aufnehmende, geschlos-
sene Verpackung entsteht. Es handelt sich hierbei somit
um einen stationären Verpackungsvorgang. Dies be-
deutet, daß das Verpacken des Produkts nicht während
dessen Transportes, somit des Förderns des Produk-
tes, erfolgt.
[0004] Aus der DE-PS 766 078 ist ein Verfahren zum
Einhüllen von Pralinen oder ähnlichen Gegenständen
mittels Hüllblättern bekannt. Abgesehen davon, daß
das Einhüllen von Pralinen mittels Hüllblättern von der
Problemstellung nicht mit dem Verpacken von Produk-
ten in einer Faltschachtel vergleichbar ist, betrifft auch
das beschriebene Verfahren einen stationären Vor-
gang.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren zum Aufrichten der Faltschachtel aus einem
einteiligen Kartonzuschnitt anzugeben. Der einteilige
Zuschnitt soll geeignet sein, im Wrap-Around-Verfahren
verwendet zu werden. Insbesondere soll es möglich
sein, daß Verpacken des Produktes während des Trans-
portes, somit des Förderns des Produktes, durchzufüh-
ren.
[0006] Das Produkt wird beispielsweise unmittelbar
verpackt oder aber es befindet sich in einer separaten
Verpackung, beispielsweise in einem Beutel, der in die
Faltschachtel gesteckt wird. Bei einem Produkt, das un-
mittelbar verpackt wird, handelt es sich beispielsweise
um eine Pizza oder aber um mehrere übereinander an-

geordnete Pizzen. Bei einem Produkt in einem Beutel
handelt es sich beispielsweise um Cornflakes, wobei die
Kartonverpackung um den mit den Cornflakes gefüllten
Beutel geformt wird.
[0007] Gelöst wird die der Erfindung zugrunde liegen-
de Aufgabe gemäß den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1.
[0008] Wesentlich ist somit, daß das Verpacken des
Produktes in einem kontinuierlichen Prozeß erfolgt, so-
mit entlang einer Förderstrecke des Produktes. Wesent-
lich ist ferner, daß der ebene Zuschnitt im Bereich des
Deckelabschnitts auf das zu verpackende Produkt auf-
gelegt wird. Hiervon ausgehend erfolgt der Wrap-
Around-Vorgang, bei dem die Faltschachtel um das Pro-
dukt herum aufgerichtet und dann verschlossen wird.
[0009] Gemäß einer besonderen Ausführungsform ist
vorgesehen, daß der zweite Stirnwandabschnitt des Zu-
schnitts mit dem Deckelabschnitt verbunden ist und der
Lappenabschnitt mit dem zweiten Stirnwandabschnitt
verbunden ist. Der Deckelabschnitt nimmt somit auf sei-
ner dem ersten Seitenwandabschnitt abgewandten Sei-
te sowohl den zweiten Seitenwandabschnitt als auch
den Lappenabschnitt auf, der nach dem vollständigen
Falten mit seiner Unterseite auf der Oberseite des Bo-
denabschnittes aufliegt und dort mit diesem verklebt
wird. Der Zuschnitt weist infolgedessen auf der dem er-
sten Seitenwandabschnitt abgewandten Seite des Bo-
denabschnittes keine weiteren Wandabschnitte auf, be-
sitzt somit eine geringe Erstreckung quer zur Förder-
richtung des Zuschnittes sowie des Produktes, wobei
das Produkt und der Zuschnitt in Längsrichtung des er-
sten und zweiten Seitenwandabschnittes gefördert wer-
den, somit in Quererstreckung des einteiligen Zu-
schnitts. Diese geringe Erstreckung des Zuschnitts im
späteren Bodenbereich der Verpackung ist dann von
besonderem Vorteil, wenn es unter Berücksichtigung
der Fördergeschwindigkeit des Produktes und des Zu-
schnittes darauf ankommt, den Bodenabschnitt schnell
aus seiner nach unten gefalteten Zwischenposition in
die Endposition parallel zum Deckelabschnitt zu falten.
Bei solch geringen Abmessungen des Bodenbereiches
der Verpackung kann dies beispielsweise dadurch er-
folgen, daß das Produkt auf einer unterbrochenen För-
dereinrichtung gefördert wird und diese unterbrochenen
Bereiche dazu genutzt werden, den Bodenabschnitt in
die zum Deckelabschnitt parallele Position zu falten. In
diesem Bereich ist beispielsweise eine in Förderrich-
tung hintere Förderriemenanordnung und eine in För-
derrichtung vordere Förderriemenanordnung vorgese-
hen. Die Förderriemen jeder Förderriemenanordnung
enden im Bereich unterschiedlicher Förderlängen, so
daß zwischen den beiden Förderanordnungen ein, be-
zogen auf die Förderrichtung, horizontaler schräger
Zwischenraum gebildet ist. Hierdurch wird bewirkt, daß
das zu fördernde Produkt im Bereich der hinteren För-
derriemenanordnung nur von einem Teil der dort befind-
lichen Förderriemen getragen wird. Dieser Umstand
kann genutzt werden, den Bodenabschnitt in diesem
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Bereich, trotz der Förderung des Produktes und des Zu-
schnitts, beispielsweise mittels eines unterhalb der För-
derebene angeordneten Schwerts, in die zum Deckel-
abschnitt parallele Stellung zu falten. die andere Förder-
riemenanordnung übernimmt dann den Bodenabschnitt
mit dem von diesem getragenen Produkt.
[0010] Vorzugsweise ist der Zuschnitt mit Staubla-
schen versehen, die über stirnseitige Faltlinien mit den
beiden Seitenwandabschnitten verbunden sind. Eine
besondere Gestaltung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zum Aufrichten der Faltschachtel sieht vor, daß die
Staublaschen jeweils um einen Winkel von mindestens
90° gefaltet werden, und zwar insbesondere nach dem
Falten der Seitenwandabschnitte. Vorzugsweise wer-
den die Staublaschen jeweils um einen Winkel von 100
bis 130° gefaltet. Dieser besondere Faltwinkel, d.h. das
Überfalten der Staublaschen, ist unter dem Aspekt der
Fixierung des Zuschnitts beim Wrap-Around-Verfahren
zu sehen. So können Mitnehmer die beiden nach unten
gefalteten Seitenwandabschnitt jeweils vorne und hin-
ten ergreifen und hierbei aufgrund der Form der Mitneh-
mer das Überfalten der Staublaschen bewirken. In die-
ser Position werden die Seitenwandabschnitte definiert
gehalten, so daß einerseits der Bodenabschnitt definiert
in die zum Deckelabschnitt parallele Position gefaltet
werden kann und andererseits die exakte Verklebung
des bereits umgefalteten Lappenabschnittes mit dem
Bodenabschnitt sichergestellt ist. In diesem Verfahrens-
stadium wird der Zuschnitt damit im Bereich der beiden
Seitenwandabschnitt gehalten und es wird der Lappen-
abschnitt an den eingefalteten Staublaschen ausgerich-
tet. Die Staublaschen bilden damit ein Widerlager für
den Lappenabschnitt und infolgedessen auch für den
unten gegen diesen gelegten Bodenabschnitt, wodurch
eine sichere Verklebung von Lappenabschnitt und Bo-
denabschnitt gewährleistet ist.
[0011] Weitere Merkmale der Erfindung sind Gegen-
stand der Patentansprüche, der Beschreibung der Figu-
ren sowie der Figuren selbst, wobei bemerkt wird, daß
alle Merkmale und Einzelmerkmale erfindungswesent-
lich sind.
[0012] In den Figuren 1 bis 8 ist die Erfindung beispiel-
haft erläutert, ohne auf das erläuterte Beispiel be-
schränkt zu sein. Es zeigt:

Figur 1 den beim erfindungsgemäßen Verfahren
Verwendung findenden einteiligen Zuschnitt
in einer Draufsicht,

Figur 2 eine Seitenansicht des Zuschnitts,
Figur 3 den Zuschnitt gemäß Figur 1 in einer per-

spektivischen Ansicht, wobei zusätzlich der
zu verpackende Gegenstand, eine Pizza,
mit veranschaulicht ist,

Figur 4 den Zuschnitt mit Pizza während des Falt-
vorganges,

Figur 5 den Zuschnitt mit Pizza während des Falt-
vorganges beim Hochklappen des Boden-
abschnittes, wobei die Fördervorrichtung für

die Pizza und die Vorrichtung zum Hoch-
klappen des Bodenabschnittes mit veran-
schaulicht ist,

Figur 6 eine Detailansicht des Zuschnittes kurz vor
dem Beenden des Faltvorganges des Bo-
denabschnittes,

Figur 7 eine Detailansicht gemäß Figur 6 nach dem
Beenden des Faltens des Bodenabschnitts,
und

Figur 8 die Faltschachtel nach der ersten Verkle-
bung, verdeutlicht mit der von dieser aufge-
nommenen Pizza.

[0013] Der in Figur 1 gezeigte einteilige Zuschnitt aus
Karton weist zunächst einen Bodenabschnitt 1 und ei-
nen Deckelabschnitt 2 auf, deren Hauptflächen gleich
groß und quadratisch sind. Gleichfalls gleich groß und
rechteckig sind ein erster Seitenwandabschnitt 3 sowie
ein zweiter Seitenwandabschnitt 6. Der erste Seiten-
wandabschnitt 3 ist über Faltlinien 4 und 5 mit dem Bo-
denabschnitt 1 und dem Deckelabschnitt 2 verbunden.
Der zweite Seitenwandabschnitt 6 ist über eine Faltlinie
7 mit dem Deckelabschnitt 2 auf dessen dem ersten Sei-
tenwandabschnitt 3 abgewandten Seite verbunden. Ein
Lappenabschnitt 8, der trapezförmig ausgebildet ist, ist
über eine Faltlinie 9 mit dem zweiten Seitenwandab-
schnitt 6 auf dessen dem Deckelabschnitt 2 abgewand-
ten Seite verbunden. Stirnwandabschnitte 11 sind über
Faltlinien 12 mit dem Bodenabschnitt 1 und Stirnwand-
abschnitte 10 über Faltlinien 12 mit dem Deckelab-
schnitt 2 verbunden. Die Stirnwandabschnitte weisen
gleichfalls Trapezform auf. Der Zuschnitt ist ferner mit
Staublaschen 13 versehen, die über stirnseitige Faltli-
nien 15 mit dem Seitenwandabschnitt 6 verbunden sind.
Des weiteren sind Staublaschen 14 über stirnseitige
Faltlinien 15 mit dem Seitenwandabschnitt 3 verbun-
den. Auch die Staublaschen 13 bzw. 14 sind trapezför-
mig ausgebildet. Der Deckelabschnitt 2 ist bedruckt,
beispielsweise mit einem Bild der Pizza, sowie mit Mar-
kenbezeichnungen. Der Bodenabschnitt 1 ist mit weite-
ren Hersteller- bzw. Werbeangaben versehen.
[0014] Figur 2 veranschaulicht die flache Ausbildung
des Zuschnittes. Bei Verpacken der Pizza wird sowohl
diese als auch der Zuschnitt in Querrichtung des Zu-
schnitts, somit in Richtung der Faltlinie 4 des Zuschnitts
bewegt.
[0015] Figur 3 zeigt den ebenen Zuschnitt 16, dessen
Deckelabschnitt 2 oberhalb einer runden Pizza 17 an-
geordnet ist. Diese ist bezüglich des Deckelabschnittes
2 so ausgerichtet, daß der diagonale Schnittpunkt des
Deckelabschnittes 2 mit dem Mittelpunkt der Pizza 17
zusammenfällt. Der Zuschnitt 16 ist entweder in gerin-
gem Abstand oberhalb der Pizza 17 angeordnet oder
liegt auf dieser auf. Zum Führen des Zuschnitts 16 kön-
nen beispielsweise bekannte und deshalb nicht näher
veranschaulichte Führungen vorgesehen sein, auf de-
nen der Zuschnitt 16 aufliegt und über Fördermittel ge-
fördert wird. Die Fördermittel für die Pizza 17 sind
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gleichfalls nicht veranschaulicht, da auch diese aus dem
Stand der Technik hinlänglich bekannt sind. In Figur 3
ist gezeigt, daß zunächst der Seitenwandabschnitt 3 um
die Faltlinie 5 sowie der Seitenwandabschnitt 6 um die
Faltlinie 7 um 90° nach unten gefaltet werden. Diese Po-
sition ist in Figur 4 veranschaulicht. Sie zeigt des weite-
ren, daß auch die Staublaschen 13 und 14 um deren
Faltlinien 15 eingebogen worden sind, und zwar um ei-
nen Winkel, der jeweils deutlich größer als 90° ist. Das
Einfalten der Staublaschen 13 und 14 erfolgt über nicht
gezeigte, entsprechend ausgeformte Mitnehmer, die die
Seitenwandabschnitte 3 und 6 im Bereich deren Faltli-
nien 15 fixieren. Figur 4 veranschaulicht ferner, daß der
Lappenabschnitt 8 um 90° entlang der Faltlinie 9 nach
innen, somit in Richtung des Bodenabschnittes 1, ge-
faltet ist. Es erfolgt entweder an der Unterseite des Lap-
penabschnittes 8 oder in dem mit Strichen veranschau-
lichten Bereich 18 des Bodenabschnittes 1 der Leimauf-
trag.
[0016] Figur 5 veranschaulicht eine hintere Förderrie-
menanordnung 19 sowie eine vordere Förderriemenan-
ordnung 20, die dem Fördern der Pizza 17 dienen. Das
Fördern des Zuschnittes 16 erfolgt über die Mitnehmer,
die die beiden Seitenwandabschnitte 3 und 6 im Bereich
der Staublaschen 13 und 14 ergreifen, wobei die Pizza
17 und der Zuschnitt 16 mit gleicher Geschwindigkeit in
Richtung des Pfeiles 21 bewegt werden. Die hintere
Förderriemenanordnung 19 besteht aus drei Förderrie-
men 19a, 19b und 19c, wobei der Förderriemen 19a kür-
zer ist als der Förderriemen 19b und dieser wiederum
kürzer ist als der Förderriemen 19c. Die vordere Förder-
riemenanordnung 20 weist gleichfalls drei Förderriemen
auf, wobei der Förderriemen 20a länger ist als der För-
derriemen 20b und dieser wiederum länger ist als der
Förderriemen 20c. Zwischen den beiden Förderriemen-
anordnungen 19 und 20 ist damit ein schräger Zwi-
schenraum 22 gebildet, dessen Abmessung so gewählt
ist, daß beim Fördern der Pizza 17 diese entweder auf
der Förderriemenanordnung 19 oder der Bodenab-
schnitt 1 des Zuschnitts 16 mit der darauf befindlichen
Pizza 17 auf der Fördereinrichtung 20 aufliegt. Entspre-
chend der schrägen Orientierung des parallelogramm-
förmigen Zwischenraumes 22 ist eine schwertförmige
Falteinrichtung 23 unterhalb der Förderebene der För-
derriemenanordnungen 19 und 20 angeordnet, die in
den Weg des nach unten gerichteten Bodenabschnittes
1 ragt und diesen beim Fördern des Zuschnittes 16 um
dessen Faltlinie 4 nach oben faltet. Figur 6 zeigt den
Bodenabschnitt 1 kurz vor dem Anlegen an den Lap-
penabschnitt 8. In Figur 7 ist die Verklebung von Boden-
abschnitt 1 und Lappenabschnitt 8 veranschaulicht. Fi-
gur 8 zeigt in der räumlichen Ansicht die Faltschachtel
24 nach der ersten Verklebung.
[0017] Bei weiterem Transport von Faltschachtel 24
und Pizza 17 werden die Mitnehmer gelöst und vorzugs-
weise durch Einwirkung einer Saugvorrichtung auf den
Deckelabschnitt 2 die Faltschachtel 24 um 90° gedreht.
Dann wird auf einen der jeweiligen Stirnwandabschnitte

10 bzw. 11 Leim aufgetragen und es werden die Stirn-
wandabschnitte 10 bzw. 11 um deren Faltlinien 12 ein-
geklappt, so daß die Faltschachtel 24 vollständig ge-
schlossen ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufrichten einer Faltschachtel aus
einem einteiligen Kartonzuschnitt, wobei der Kar-
tonzuschnitt schlauchförmig um das zu verpacken-
de Produkt herumgefaltet wird und folgende Merk-
male aufweist:

- einen Bodenabschnitt (1),
- einen Deckelabschnitt (2),
- einen ersten Seitenwandabschnitt (3), der über

Faltlinien (4, 5) mit dem Boden- (1) und dem
Deckelabschnitt (2) verbunden ist,

- einen zweiten Seitenwandabschnitt (6), der
über eine Faltlinie (7) mit dem Boden- (1) oder
dem Deckelabschnitt (2) auf dessen dem er-
sten Seitenwandabschnitt (3) abgewandten
Seite verbunden ist,

- einen Lappenabschnitt (8), der über eine Falt-
linie (9) mit dem zweiten Seitenwandabschnitt
(6) auf dessen dem Boden-(1) oder dem Dek-
kelabschnitt (2) abgewandten Seite verbunden
ist oder über eine Faltlinie mit dem Boden- (1)
oder Deckelabschnitt (2)verbunden ist,

- Stirnwandabschnitten (10, 11), die über Faltli-
nien (12) mit dem Boden- (1) und dem Deckel-
abschnitt (2) verbunden sind,

mit folgenden weiteren Verfahrensschritten:

- Anordnen des ebenen Zuschnitts (16) im Be-
reich des Deckelabschnitts (2) oberhalb des zu
verpackenden Produktes (17),

- Falten der beiden Seitenwandabschnitte (3, 6)
um jeweils 90°,

- Falten des Bodenabschnitts (1) und des Lap-
penabschnitts (8) jeweils um 90°,

- Falten der Stirnwandabschnitte (10, 11) um je-
weils 90°, wobei das Anordnen und Falten des
Zuschnitts während der vorgenannten Verfah-
rensschritte bei kontinuierlicher Förderung des
Zuschnitts und des Produkts erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der ebene Zu-
schnitt (16) im Bereich des Deckelabschnitts (2) in
geringem Abstand oberhalb des zu verpackenden
Produkts (17) plaziert oder auf dieses aufgelegt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Fal-
ten der Staublaschen (13, 14) jeweils um einen
Winkel von mindestens 90° erfolgt.
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4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Falten der
Staublaschen (13, 14) nach dem Falten der Seiten-
wandabschnitte (3, 6) erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, wobei die
Staublaschen (13, 14) jeweils um einen Winkel von
100 bis 130° gefaltet werden.
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